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Bericht 
des Finanz- und Budgetausschusses 

über die Regierungsvorlage (299 der Bei-· tragen, da dem Ministerium der zur Durchfüh
lagen): ~undesgesetz Zur Bereinigung des rung des Anmelde- und Prüfungsverfahrens not
WertpapIerwesens (Wertpapierbereinigungs- wendige Apparat fehlt. Die Osterreichische Kon-

gesetz). trollbank-Aktiengesellschaft soll mit der Funk-

Das österreichische Wertpapierwesen ist durch tion der Prüfstelle betraut werden. 
?ie Ereignisse der Kriegs- und Nachkriegszeit Für das Bereinigungsverfahren werden sieben 
m Unordnung geraten. Zahlreiche Wertpapiere Wertpap.iergruppen gebildet, die für die Rang
,,:urden durch die Kriegshandlungen vernichtet, folge bel überanmeldungen und Doppelanmel
smd den rechtmäßigen Eigentümern in Verlust dungen, für die Behandlung im Anmeldeverfah
geraten oder nicht mehr zugänglich. Die Bun- ren und für die Beweisführung Bedeutung 

d · h d h haben. esreglerung at a er dem Nationalrat den 
Entwurf zu einem Gesetz vorgelegt, durch wel- Grundsätzlich hat die Anmeldung der Eigen-
ches eine Bereinigung des österreichischen Wert- tümer vorzunehmen. Die bei inländischen Kre
papierwesens erfolgen soll. ditunternehmungen in Sonderverwaltung be-

Der Gesetzentwurf läßt sich von dem Grund- findlichen Wertpapiere sind von den Kreditunter
satz leiten, den Wertpapierbesitzer sowenig als nehmungen anzumelden. Auch dem Pfand
nur möglich zu beunruhigen, den Wertpapier- gläubiger wird ein Anmelderecht gegeben. Der· 
handel durch das Bereinigungsverfahren so weit Anmelder hat die Möglichkeit, die Prüfstelle zur 
als möglich nicht zu unterbrechen, das Verfah- Entscheidung aufzurufen, wenn die Anmelde
ren möglichst einfach zu gestalten und Miß- stelle nicht innerhalb eines Monats nach An-
bräuche tunlichst auszuschalten. meldung tätig wird . 

. Die ~o~lag~ sieht die Ermächtigung an das Die kraftlos gewordenen Wertpapiere haben 
Fmanzmmlstenum vor, Wertpapiere bestimmter ihren Wertpapiercharakter in vollem Umfang 
Ar.t zur ~erei~igung aufzurufen. Es erfolgt also verloren, sie verkörpern keine Rechte mehr. Auf 
kem obhgatonsches Bereinigungsverfahren. Das Rückstellungsansptüche und Rechte Dritter hat 
Gesetz findet nur auf gewisse Wertpapierarten das Wertpapierbereinigungsverfahren keinen 
Anwendung, und zwar auf Aktien und Teil- Einfluß. 
schuldverschreibungen, die von einer inlän- Der Finanz- und Budgetausschuß hat die in 
dischen. Gebietskörperschaft oder einer anderen Rede stehende Regierungsvorlage in seiner Sit
juristischen Person mit dem Sitz im Inland aus- zung vom 1. Juli 1954 in Verhandlung gezogen 
gestellt worden sind. Bereinigt können auch die und unverändert angenommen. 
Aktienutkunden über verstaatlichte Anteils- Der Finanz- und Budgetausschuß stellt somit 
rechte werden, die nicht mehr Mitgliedschafts- den An t rag, der Nationalrat wolle dem von 
rechte, sondern Entschädigungsansprüche ver- der Bundesregierung vorgelegten Gesetzentwurf 
körpern. (299 der Beilagen) die verfassungsmäßige Zu-

Das Fin~nzministerium soll weiter ermächtigt stimmung erteilen. 
werden, die Durchführung des Anmeldeverfah
rens österreichischen Kreditinstituten zu über-

Dr. Hofeneder, 
Berichterstatter. 

Wien, am 1. Juli 1954. 

Ferdinanda· Flossmann, 
Obmann. 
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